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Votum

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

Leitsätze:

1. Ein bestehendes BHKW, dem Biogas aus einem Fermenter zu-
geleitet wird, wird mit einem weiteren zugebauten BHKW, das
Biogas aus demselben Fermenter entnimmt, nicht technisch-
baulich zu einer Anlage „verklammert“ (Fortführung der Emp-
fehlung 2009/12 der Clearingstelle EEG1).

2. Dem Anspruch auf die erhöhte Vergütung gem. § 66 Abs. 1
i. V. m. §§ 16 Abs. 1, 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 i. V. m. Anla-
ge 2 Nr. I, VI.2.b EEG 2009 oder gem. § 66 Abs. 1 i. V. m. §§ 16
Abs. 1 EEG 2009, 8 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 i. V. m. Anlage 2
Nr. I, VI.2.b EEG 2009 (sog. Gülle-Bonus) steht Anlage 2
Nr. VI.2.b Satz 3 EEG 2009 nicht entgegen, wenn dem zuge-
bauten BHKW das Biogas aus demselben Fermenter über ein
Gasleitungssystem zugeführt wird, in dem sich ausschließlich
Biogas befindet (Fortführung des Votums 2009/17 der Clea-
ringstelle EEG2).

1Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2009/12.

2Clearingstelle EEG, Votum v. 10.02.2011 – 2009/17, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2009/17.
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In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]

– Anspruchsteller –

2. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens und die Mitglieder
Reißenweber und Dr. Winkler einstimmig folgendes Votum:

Der Anspruchsteller hat gegen die Anspruchsgegnerin für den in
seinem BHKW auf dem Flurstück Nr. [. . . ] in [. . . ], [R. . . ], erzeug-
ten Strom einen Anspruch auf Zahlung

• der Grundvergütung

– hinsichtlich des Leistungsanteils bis 150 kWel gemäß § 66
Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1, 27 Abs. 1 Nr. 1
EEG 2009 sowie

– hinsichtlich des Leistungsanteils über 150 kWel und bis
500 kWel gemäß § 66 Abs. 1 i. V. m. § 16 Abs. 1 EEG 2009,
§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2004 und

• der erhöhten Vergütung gem. § 66 Abs. 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1,
27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 i. V. m. Anlage 2 Nr. I, VI.2.b
EEG 2009 oder gem. § 66 Abs. 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1 EEG 2009, 8
Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 i. V. m. Anlage 2 Nr. I, VI.2.b EEG 2009
(sog. Gülle-Bonus).

1 Tatbestand

Der Anspruchsteller betreibt seit dem 4. Oktober 2005 ein BHKW mit einer instal-1
lierten Leistung von 180 kWel, das zwischen [P. . . ] und [G. . . ] außerhalb einer Ort-
schaft auf dem Flurstück Nr. [. . . ] belegen ist3. In dem Fermenter, aus dem diesem
ersten BHKW Gas zugeleitet wird, werden ausschließlich nachwachsende Rohstoffe
3Im Folgenden auch als „erstes BHKW“ bezeichnet.
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und Gülle i. S. d. Anlage 2 EEG 2009 eingesetzt. Dabei beträgt der Anteil von Gülle
nachweislich jederzeit mindestens 30 Masseprozent.

Am 18. November 2008 hat der Anspruchsteller ein zusätzliches BHKW4 in Be-2
trieb genommen. Dieses BHKW befindet sich in etwa 1 km Entfernung zum ersten
BHKW auf dem Flurstück Nr. [. . . ] an der Anschrift [P. . . ], [. . . ] [R. . . ]. Dem zwei-
ten BHKW – mit einer installierten Leistung von 260 kWel – wird über eine gut 1 km
lange Leitung ausschließlich nicht aufbereitetes Rohbiogas aus demselben Fermen-
ter, der das erste BHKW mit Gas versorgt, zugeleitet. Das in dem zweiten BHKW
eingesetzte Gas wird zu keinem Zeitpunkt aufbereitet oder durch ein öffentliches
Erdgasnetz transportiert.

Den in den beiden BHKW erzeugten Strom speist der Anspruchsteller in das Strom-3
netz der Anspruchsgegnerin ein.

Beide BHKW und der Fermenter stehen im Eigentum des Anspruchstellers. Die4
Anspruchsgegnerin erkannte das zweite BHKW vorab mit Schreiben vom 18. März
2008 als „eigenständige Neuanlage“ an, teilte indes mit Schreiben vom 2. Novem-
ber 2009 mit, hieran nach Inkrafttreten des EEG 2009 Zweifel zu haben. Seit dem
1. Januar 2009 erhält der Anspruchsteller von der Anspruchsgegnerin nur für den
im ersten BHKW erzeugten Strom die erhöhte Vergütung des sog. Gülle-Bonus. Für
den im zweiten BHKW erzeugten Strom erhält der Anspruchsteller den Gülle-Bonus
nicht.

Der Anspruchsteller ist der Auffassung, ihm stehe für den in beiden BHKW erzeug-5
ten Strom der Gülle-Bonus zu. Insbesondere werde dem zweiten BHKW das Gas
nicht über ein „Gasnetz“ i. S. d. Anlage 2 Nr. VI.2.b Satz 3 EEG 2009 zugeleitet. Er
stützt seine Argumentation mit systematischen und teleologischen Erwägungen.

Die Anspruchsgegnerin ist der Auffassung, dem Anspruchsteller stehe der Gülle-6
Bonus nur für den im ersten, nicht aber für den im zweiten BHKW erzeugten Strom
zu. Es sei schon fraglich, ob es sich bei dem zweiten BHKW um eine eigenständige
Anlage im Sinne des EEG 2009 handele. Sie weist zudem darauf hin, dass das zweite
BHKW vor Inkrafttreten des EEG 2009 in Betrieb genommen worden sei.

Mit inhaltsgleichen Anträgen vom 13. Juli 2009 und 15. Juli 2009 haben sich der An-7
spruchsteller bzw. die Anspruchsgegnerin an die Clearingstelle EEG gewandt und
beantragt, ein Votumsverfahren gemäß §§ 26 ff. Verfahrensordnung der Clearing-
4Im Folgenden auch als „zweites BHKW“ bezeichnet.
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stelle EEG5 (VerfO) durchzuführen. Die Anspruchsgegnerin wünschte keine Hin-
zuziehung einer nichtständigen Beisitzerin oder eines nichtständigen Beisitzers von
einer der im Anhang, Teil A, VerfO genannten Interessengruppe. Daher kam es gem.
§ 26 Abs. 2 Satz 2 VerfO auch nicht zur Hinzuziehung einer nichtständigen Beisitze-
rin bzw. eines nichtständigen Beisitzers von der vom Anspruchsteller ausgewählten
Interessengruppe.

Mit Beschluss vom 6. August 2009 hat die Clearingstelle EEG das Votumsverfahren8
angenommen. Die durch die Clearingstelle EEG zu begutachtende Frage lautete:

Hat der Anspruchsteller gegen die Anspruchsgegnerin für den im9
BHKW des Anspruchstellers auf dem Flurstück Nr. [. . . ] in [. . . ], [R. . . ],
erzeugten Strom einen Anspruch auf Zahlung der erhöhten Vergütung
nach Nummer VI.2.b) der Anlage 2 zu § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 (Gül-
lebonus) ?

Beide Parteien waren damit einverstanden, das Verfahren bis zum Abschluss des bei10
der Clearingstelle EEG unter dem Aktenzeichen 2009/17 geführten Votumsverfah-
rens6 ruhen zu lassen. Beide Parteien und die Clearingstelle EEG stimmten einem
schriftlichen Verfahren zu.

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-11
geführt worden.

Die Clearingstelle EEG hat das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 VerfO nach dem12
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die Besetzung der Clearing-
stelle EEG ergibt sich aus §§ 26, 22 VerfO7.

Den Parteien ist gemäß §§ 28, 20 Abs. 1 Satz 1 VerfO8 Gelegenheit zur Stellungnah-13
me gegeben worden. Gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 VerfO9 konnte die Clearingstelle EEG
5In der Fassung vom 01.10.2007, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
6Anmerkung der Clearingstelle EEG: Dieses Verfahren ist abgeschlossen, vgl. Clearingstelle EEG,
Votum v. 10.02.2011 – 2009/17, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2009/17.

7In der Fassung v. 06.04.2010, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
8In der Fassung v. 16.02.2009, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
9In der Fassung v. 16.02.2009, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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das Verfahren schriftlich führen, da sie und die Parteien dem zustimmten. Die Be-
schlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO10 der Vorsitzende der Clearingstelle
EEG Dr. Lovens erstellt.

2.2 Würdigung

Das zweite BHKW ist eine Anlage i. S. d. § 3 Nr. 1 EEG 2009 (hierzu unter 2.2.1).14
Dem Anspruch auf die erhöhte Vergütung nach § 66 Abs. 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1, 27
Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. I, VI.2.b EEG 2009 oder gem. § 66 Abs. 1 EEG 2009
i. V. m. §§ 16 Abs. 1 EEG 2009, 8 Abs. 2 EEG 2004 i. V. m. Anlage 2 Nr. I, VI.2.b
EEG 2009 (sog. Gülle-Bonus) steht Anlage 2 Nr. VI.2.b Satz 3 EEG 2009 nicht ent-
gegen, da dem zweiten BHKW das Biogas aus einem Gasleitungssystem zugeführt
wird, in dem sich ausschließlich Biogas befindet und das daher kein Gasnetz i. S. d.
EEG 2009 ist (hierzu unter 2.2.2).11 Mit dem Gülle-Bonus nach Anlage 2 Nr. I, VI.2.b.
EEG 2009 kann auch Strom vergütet werden, der in einer vor dem 1. Januar 2009
in Betrieb genommenen Anlage erzeugt wird (hierzu unter 2.2.3). Ob die Anlagen
unter der Geltung des § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 200412 bis zum 31. Dezember 2008 als
eine Anlage galten, kann dahinstehen (hierzu unter 2.2.4).

2.2.1 Zweites BHKW als Anlage i. S. d. § 3 Nr. 1 EEG 2009

Das zweite BHKW ist eine Anlage i. S. d. § 3 Nr. 1 EEG 200913. Gemäß § 3 Nr. 115
EEG 2009 ist eine Anlage
10In der Fassung v. 06.04.2010, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
11Vgl. zu einer Konstellation mit zwei Fermentern, zwei Nachfermentern, drei Gärrestlagern und

je einem BHKW mit einer Inbetriebnahme vor dem bzw. ab dem 01.01.2009: Clearingstelle EEG,
Votum v. 10.02.2011 – 2009/17, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2009/17.

12Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, verkündet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung
des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v.
07.11.2006 (BGBl. I S. 2550), nachfolgend bezeichnet als EEG 2004, außer Kraft gesetzt durch Art. 7
Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074).

13Verkündet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im
Strombereich und damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074 ff.),
zuletzt geändert durch Gesetz v. 11.08.2010 (BGBl. I S. 1170), im Folgenden bezeichnet als
EEG 2009 – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.
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jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
oder aus Grubengas . . .

Eine „Einrichtung“ ist bereits dann eine „Anlage“ im Sinne von § 3 Nr. 1 Satz 116
EEG 2009, wenn die Einrichtung über diejenigen Komponenten verfügt, die im Sin-
ne einer zwingend erforderlichen Mindestvoraussetzung zur Erzeugung von Strom aus
Erneuerbaren Energien oder Grubengas erforderlich sind.14 Zwingend erforderlich
zur Erzeugung von Strom aus Biogas und damit konstitutiv für die Bestimmung
einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus Biogas sind demnach15

• ein Motor als Antriebseinheit in Verbindung mit einem Generator und

• eine Vorrichtung, die für die Bereitstellung und Zufuhr von Biogas in den
Motor geeignet ist.

Das zweite BHKW verfügt über einen Motor als Antriebseinheit und – da ein BHKW17
immer aus mindestens einem Motor und einem Generator besteht – einen mit die-
sem verbundenen Generator.

Es verfügt zudem mit Gasleitung und Fermenter über eine Vorrichtung zur Be-18
reitstellung und Zufuhr von Biogas in den Motor. Dies führt indes nicht zu einer
technisch-baulichen „Verklammerung“ des ersten BHKW mit dem zweiten BHKW
zu einer Anlage i. S. d. § 3 Nr. 1 EEG 2009, weil das EEG 2009 eine technisch-bauliche
Anlagenzusammenfassung nicht vorsieht.16

Dabei kommt es auch nicht darauf an, dass (auch) das zweite BHKW vor dem 1. Ja-19
nuar 2009 in Betrieb gesetzt worden ist, da § 3 Abs. 2 EEG 2004 ab dem 1. Januar
2009 auf Anlagen im Sinne des EEG (2009) keine Anwendung mehr findet.17

2.2.2 „Gasnetz“ i. S. d. EEG 2009

Dem zweiten BHKW wird das in ihm zu verstromende Biogas nicht aus einem „Gas-20
netz“ i. S. d. Anlage 2 Nr. VI.2.b Satz 3 EEG 2009 zugeleitet. Gasleitungssysteme, die
14Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2009/12, Nr. 2.
15Vgl. Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/12, Nr. 5 und Rn. 63 ff.
16Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2009/12, Nr. 3 und Rn. 102 ff.
17Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2009/12, Nr. 1.
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keine Verknüpfung mit einem Netz i. S. d. § 3 Nr. 20 EnWG 200518 aufweisen, son-
dern die ausschließlich mit Bio-, Klär- und/oder Deponiegas gespeist werden, sind
kein „Gasnetz“ i. S. d. EEG 2009.19 Das verfahrensgegenständliche Gasleitungssys-
tem, das ausschließlich aus jeweils einer Gasleitung vom Fermenter zum ersten und
zweiten BHKW besteht, weist keine Verknüpfung zu einem Gasversorgungsnetz
i. S. d. § 3 Nr. 20 EnWG 2005 auf. Das Gasleitungssystem wird vielmehr ausschließ-
lich mit Biogas gespeist.

2.2.3 Anspruch auf Grund- und erhöhte Vergütung (Gülle-Bonus)

Der Anspruchsteller hat für den in seinem BHKW mit einer installierten Leistung21
von 260 kWel erzeugten Strom den Anspruch auf Grundvergütung hinsichtlich des
Leistungsanteils bis 150 kWel gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1,
27 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 sowie hinsichtlich des Leistungsanteils über 150 kWel und
bis 500 kWel gemäß § 66 Abs. 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1 EEG 2009, 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
EEG 2004.

Gemäß § 66 Abs. 1 EEG 2009 ist § 27 EEG 2009 grundsätzlich von der Anwendung22
auf Bestandsanlagen ausgenommen. Eine Rückausnahme bildet § 66 Abs. 1 Nr. 2
Satz 1 EEG 2009, der die Anwendbarkeit von § 27 Abs. 1 Nr. 1 (Vergütung für Anla-
gen bis einschließlich 150 kW Anlagenleistung) und § 27 Abs. 2 EEG 2009 (sog. Gas-
äquivalentregelung) auf Bestandsanlagen anordnet. Der Grundvergütungssatz für
Biomasseanlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen wurden und
eine Anlagenleistung von über 150 kW aufweisen, richtet sich damit bis einschließ-
lich der Leistungsschwelle von 150 kW nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 sowie über
der Leistungsschwelle von 150 kW nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 – 4 EEG 2004.20

Der Anspruch auf Zahlung des Gülle-Bonus ergibt sich23

• aus § 66 Abs. 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1, 27 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. I,
Nr. VI.2.b EEG 2009 oder

18Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) v. 07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch
Art. 2 des Gesetzes v. 04.11.2010 (BGBl. I S. 1483), im Folgenden bezeichnet als EnWG 2005, abruf-
bar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/enwg2005.

19Clearingstelle EEG, Hinweis v. 24.02.2011 – 2010/14, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/14.

20Vgl. Clearingstelle EEG, Votum v. 24.11.2010 – 2009/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2009/10, Rn. 14.
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• aus § 66 Abs. 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1 EEG 2009, 8 Abs. 2 EEG 2004 i. V. m. An-
lage 2 Nr. I, Nr. VI.2.b EEG 2009.

Zur Beantwortung der verfahrensgegenständlichen Frage kann die Entscheidung, ob24
§ 66 Abs. 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1, 27 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. Anlage 2 EEG 2009 oder
§ 66 Abs. 1 i. V. m. §§ 16 Abs. 1 EEG 2009, 8 Abs. 2 EEG 2004 i. V. m. Anlage 2 Nr. I,
VI.2.b EEG 2009 Anspruchsgrundlage für die Gewährung des in Anlage 2 enthal-
tenen Gülle-Bonus ist, dahinstehen.21 Die Voraussetzungen für die Vergütung mit
dem Gülle-Bonus sowie der Vergütungssatz für den Bonus ergeben sich in beiden
Alternativen aus Anlage 2 Nr. I, VI.2.b EEG 2009.

2.2.4 Unerheblichkeit von § 19 Abs. 1 EEG 2009

Zwar kommt in Betracht, dass die beiden BHKW unter der Geltung des EEG 20042225
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 als eine Anlage galten, mit der Folge, dass ihnen ein einheitli-
ches Inbetriebnahmedatum – das des ersten BHKW – zuzuweisen wäre. Dies kann
aber dahinstehen, weil dieses – für das zweite BHKW fiktive – Datum ohne Aus-
wirkungen auf die Beantwortung der verfahrensgegenständlichen Fragen ist; insbe-
sondere kommt – obgleich bei Annahme eines einheitlichen Inbetriebnahmedatums
beide BHKW als innerhalb von 12 Kalendermonaten in Betrieb gesetzt zu gelten
hätten (§ 19 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2009) –23 eine vergütungsseitige Anlagenzusammen-
fassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 hier nicht in Betracht, weil es jedenfalls an der
unmittelbaren räumlichen Nähe (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009)24 fehlte.

Dr. Lovens Reißenweber Dr. Winkler

21Zum NawaRo-Bonus Clearingstelle EEG, Votum v. 24.11.2010 – 2009/10, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2009/10, Rn. 15 – 22.

22Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, verkündet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung
des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich vom 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom
07.11.2006 (BGBl. I S. 2550), nachfolgend bezeichnet als EEG 2004, außer Kraft gesetzt durch Art.
7 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften vom 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074).

23Ausführlich Clearingstelle EEG, Empfehlung vom 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/12, Rn. 148 ff.

24Hierzu ausführlich Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49,
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
ErneuerbarenEnergienmbH,GF:ChristineKruczynski.Unterhttp://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2009/19 können Sie dieses
Dokument herunterladen.
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